
Hinweis: en 
Bestandteil des Bebauungsplanes sind auch die textlichen Festsetzungen. 

Bestätigungsvermerke 

Itzungen. 

Der Gemeinderat hat am .1.6.JUM.1. 1JlO9. die Aufstellung des Bebauungsplanes 

gemäß § 2 A bs. 1 BauGB beschlossen. 

Bad Füss ing, den ".1.~J.~~ ~ JP.1P. Gemeinde Bad Füssing 

Die vorgezogene Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist am 

~ -.211...IA~..la1.Q . durchgeführt worden . Die von der Planung berührten Träger 

öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom !1.9..1ML1Ql0. zur Abgabe einer 

Stellungnahme aufgefordert worden. 

Bad Füssing, den .'.1. ~.......AUG, .....2010. GemeIn. de Bad Füssing

~'(tlt.V: . 


tmJJ, . I .~........... 

/)J... ~. nn"'0· · \jBrundoble,r 1. . Bgm. 

'1 ~ APR 2010 d 't B ., dOer Entwurf des Bebauungsp Ianes vom .... ~ .... .'.. ..... wur e ml egrun ung 


gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom . ~ .~ '..~,~!.~~!~ . bis !1 .4..J.U~J. 1AtQ. öffentlich 


ausgelegt. 


Ort und Dauer der öffentl ichen Auslegung wurde ortsüblich beka nntgemacht. 


Bad Füssing, den '1 6. AUG. 7810... .............. 




Der Gemeinderat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen.. 
. d ' St II h d T" "ff tl ' h B I · · '29 JUNI 7010sowie le e ungna me er I rager 0 en IC er e ange am ... ... :.. ....... . 

geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

Bad Füssing, den .. .1 .6...MG •.lO'P J.;:..:~~.FÜSSing 
Brundobler, 1. Bgm. 

Die Gemeinde Bad Füssing hat mit Beschluß des Gemeinderates vom 
- 29. JUNI 1010 " .. .... .. .. .. .. .. . den Bebauungsplan gemaß § 10 BauGB als Satzung be­

schlossen. Die Begründung zur Aufstellung des Bebauungsplanes 

wurde mit gleichem Beschluß gebilligt. 

Bad Füssing den '1 6. AUG. 2010, .... .... ................ . 
 meinde Bad Füssing 

Der Bebauungsplan wird mit dem Tage der Bekanntmachung, daß ist am 

.. ~~ .~..~~~~ .!~.1.~ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich. 

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, daß der Bebauungs­

plan im Rathaus Bad Füssing während der Dienststunden von jedermann 

eingesehen werden kann. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die fristge­

mäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche tür Eingriffe 

in eine bisherige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das 

Erlöschen von Entschädigungsansprüchen w ird hingewiesen. Eine Ver­

letzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung nicht 

innerhalb von eil! t.W'I Jahr seit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes 

schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind (§ 215 

Abs. 1 BauGB). 

Bad Füssing, den '16. AUG. 2010 . .... .. ... ................... 


--

_..~ 
Brundobler, 1. Bgm. 


